
Gesetz über die direkten Steuern (Steuergesetz) 

Änderung vom 

 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrats, be-
schliesst: 

 

 

I. 

Das Gesetz über die direkten Steuern (Steuergesetz) vom 12. April 2000 wird 
wie folgt geändert: 

 

§ 20 erhält folgende neue Fassung: 

§ 20. Stille Reserven einer Personenunternehmung (Einzelfirma, Perso-
nengesellschaft) werden bei Umstrukturierungen, insbesondere im Fall der 
Fusion, Spaltung oder Umwandlung, nicht besteuert, soweit die Steuer-
pflicht in der Schweiz fortbesteht und die bisher für die Einkommenssteuer 
massgeblichen Werte übernommen werden: 

a) bei der Übertragung von Vermögenswerten auf eine andere Personen-
unternehmung; 

b) bei der Übertragung eines Betriebs oder eines Teilbetriebs auf eine juris-
tische Person; 

c) beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten anlässlich 
von Umstrukturierungen im Sinne von § 72 Abs. 1 oder von fusionsähnli-
chen Zusammenschlüssen. 

2 Bei einer Umstrukturierung nach Abs. 1 lit. b werden die übertrage-
nen stillen Reserven im Verfahren nach den §§ 177 – 179 nachträglich be-
steuert, soweit während den der Umstrukturierung nachfolgenden fünf Jah-
ren Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechte zu einem über dem übertrage-
nen steuerlichen Eigenkapital liegenden Preis veräussert werden; die juris-
tische Person kann in diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte 
stille Reserven geltend machen.  
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§ 72 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 

§ 72. Stille Reserven einer juristischen Person werden bei Umstrukturie-
rungen, insbesondere im Fall der Fusion, Spaltung oder Umwandlung, 
nicht besteuert, soweit die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht und die 
bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Werte übernommen werden: 

a) bei der Umwandlung in eine Personenunternehmung oder in eine ande-
re juristische Person; 

b) bei der Auf- oder Abspaltung einer juristischen Person, sofern ein oder 
mehrere Betriebe oder Teilbetriebe übertragen werden und soweit die nach 
der Spaltung bestehenden juristischen Personen einen Betrieb oder Teilbe-
trieb weiterführen; 

c) beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten anlässlich 
von Umstrukturierungen oder von fusionsähnlichen Zusammenschlüssen; 

d) bei der Übertragung von Betrieben oder Teilbetrieben sowie von Ge-
genständen des betrieblichen Anlagevermögens auf eine inländische Toch-
tergesellschaft. Als Tochtergesellschaft gilt eine Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft, an der die übertragende Kapitalgesellschaft oder Genos-
senschaft zu mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital betei-
ligt ist. 

 

In § 72 werden folgende neue Abs. 2-4 eingefügt: 

2 Bei einer Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Abs. 1 lit. d 
werden die übertragenen stillen Reserven im Verfahren nach den §§ 177 – 
179 nachträglich besteuert, soweit während den der Umstrukturierung 
nachfolgenden fünf Jahren die übertragenen Vermögenswerte oder Beteili-
gungs- oder Mitgliedschaftsrechte an der Tochtergesellschaft veräussert 
werden; die Tochtergesellschaft kann in diesem Fall entsprechende, als 
Gewinn versteuerte stille Reserven geltend machen.  

3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaf-
ten, welche nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch 
Stimmenmehrheit oder auf andere Weise unter einheitlicher Leitung einer 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zusammengefasst sind, können 
direkt oder indirekt gehaltene Beteiligungen von mindestens 20 Prozent am 
Grund- oder Stammkapital einer anderen Kapitalgesellschaft oder Genos-
senschaft, Betriebe oder Teilbetriebe sowie Gegenstände des betrieblichen 
Anlagevermögens zu den bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Wer-
ten übertragen werden. Vorbehalten bleiben: 

a) die Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach § 72 Abs. 1 lit. d; 

b) die Übertragung von Gegenständen des betrieblichen Anlagevermögens 
auf eine Gesellschaft, die nach den §§ 78 und 79 besteuert wird. 
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4 Werden im Fall einer Übertragung nach Abs. 3 während der nach-
folgenden fünf Jahre die übertragenen Vermögenswerte veräussert oder 
wird während dieser Zeit die einheitliche Leitung aufgegeben, so werden 
die übertragenen stillen Reserven im Verfahren nach den §§ 177 – 179 
nachträglich besteuert. Die begünstigte juristische Person kann in diesem 
Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte stille Reserven geltend ma-
chen. Die im Zeitpunkt der Sperrfristverletzung unter einheitlicher Leitung 
zusammengefassten inländischen Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften haften für die Nachsteuer solidarisch. 

 

Der bisherige § 72 Abs. 2 wird zu Abs. 5. 

 

§ 73 wird um folgenden Abs. 1
bis

 ergänzt: 

1bis Beim Ersatz von Beteiligungen können die stillen Reserven auf eine neue 
Beteiligung übertragen werden, sofern die veräusserte Beteiligung mindestens 
20 Prozent des Grund- oder Stammkapitals der anderen Gesellschaft ausmacht 
und als solche während mindestens eines Jahres im Besitze der Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft war. 

 

§ 234 wird um folgenden Abs. 11 ergänzt: 

11 Die Änderungen und Ergänzungen gemäss Grossratsbeschluss vom 
XX.YY.ZZZZ finden erstmals Anwendung auf Umstrukturierungstatbestän-
de, die sich ab dem 1. Juli 2004 verwirklicht haben. 

 

 

II. 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum und wird mit 
Eintritt der Rechtskraft wirksam. 

 



Gesetz über die Handänderungssteuer (Handänderungssteuer) 

Änderung vom 

 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrats, be-
schliesst: 

 

 

I. 

Das Gesetz über die Handänderungssteuer (Handänderungssteuer) vom 26. 
Juni 1996 wird wie folgt geändert: 

 

§ 4 Abs. 1 lit. f erhält folgende neue Fassung: 

f) Handänderungen bei Umstrukturierungen; die Bestimmungen des 
§ 20 Abs. 1 und § 72 Abs. 1 und 3 des Gesetzes über die direkten Steuern 
gelten sinngemäss. 

 

§ 4 Abs. 1 lit. g bis i werden ersatzlos aufgehoben. 

 

II. Übergangsbestimmung 

Diese Änderung findet erstmals Anwendung auf Umstrukturierungstatbestände, 
die sich ab dem 1. Juli 2004 verwirklicht haben. 

 

III. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum und wird mit 
Eintritt der Rechtskraft wirksam. 

 


